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Liestal,  2. Mai 2024

Baugesuch  Nr.  0679/2024  (ldent.-lD:  ) 
Parzelle(n)  Nr.  1485,  1550,  572
Projekt  Gerätschopf/  Rebhaus  / Unterstand,

Stutzweg,  4254  Liesberg  Dorf
Gesuchsteller/in  Weingut  Liesbergersonne,  Schmidlin  - Biri Raphael,  Schmidlin  - Biri Gabriela

Rue  es Planches  12, 2842  Rossemaison
Projektverfasser/in  Burkhard  Werner

Otto  - Boll - Strassen  4, DE-79576  Weil  am Rhein

Baugesuchs-Art  DasBauvorhabenliegtausserhaIbderBauzonenund/oderbedarfeiner
Rodungsbewilligung

Sehr  geehrte  Damen  und Herren

Wir  bitten  Sie, das  Gesuch  während  der  Auflagefrist  in Ihrer  Gemeinde  entsprechend  den nachste-
hend  aufgeführten  Publikationsdaten  öffentlich  aufzulegen  und  den  Eigentümern  und Eigentümerin-
nen der  an das Baugrundstück  anstossenden  Parzellen  die öffentliche  Auflage  unter  Bekanntgabe
der Auflagefrist mit eingeschriebenem Brief oder auf andere  geeignete Weis@,inzuzeigen  (§ 126

Publikationsdaten:

Publikationswoche:

19/2024

Publikationsdatum  :

10.05.2024

AufIageTrist/Bearbeitungsfrist:

20.05.2024

Sofern  der  Kanton  Basellandschaft  Grundeigentüm'er  des Nachbargrundstückes  ist, bitten  wir  Sie,
das  Hochbauamt,  GeschäTtsbereich  Steuerung  Raum,  Rheinstrasse  29, 4410  Liestal,  über  die Plan-
auflage  zu informieren.  Strassen-  und Geviiässerparzellen  sind  davon  ausgeschlossen.

Gemäss  § 127  RBG  ist der  Gemeinderat  verpflichtet,  Einsprache  zu erheben,  wenn  Bau-  und Pla-
nungsvorschriften verletzt sind. Eine aIIfäIIigeEinsprache  ist innerhalb der AuflageTcisisctci[tlichan  dre t3aubewilIigungsbehörde zu richten.  Diese  ist innert  zehn  Tagen  nach  Ablauf  der  Auflagefrist  zu
begründen.

Gleichzeitig  bitten  wir  um Zustellung  des von Ihnen  ausgefüllten  und überprüften  Formulars  "Anga-
ben zu den Zonenvorschriften"  inkl. Berechnung  der  baulichen  Nutzung  und allfällige  Baubewilli-
gungsauflagen.


